
 

Merkblatt zu Versicherungen 
 

Kranken-, Unfall- und Rettungsversicherung  

Das Schweizerische Krankenversicherungsgesetz schreibt vor, dass jede Person in der Schweiz 

eine Krankenversicherung haben muss. 

 

Wenn du aus der Schweiz kommst, solltest du bereits eine Kranken- und Unfallversicherung 

haben. Falls du nicht (mehr) über einen Arbeitgeber unfallversichert bist, stell sicher, dass dies 

über deine Krankenkasse abgedeckt ist. Für den Einsatzteil empfehlen wir dir stark, zusätzlich 

eine Reise-Rücktransportversicherung abzuschliessen. Weitere Infos siehe Seite 3. 

 

Wenn du nicht aus der Schweiz kommst, gibt es je nach Dauer deines Aufenthaltes in der 

Schweiz unterschiedliche Anforderungen: 

 

a) Für einen Aufenthalt in der Schweiz von max. 90 Tagen (z.B. mit Schengen-Visum) 

 

• Wenn du in Europa lebst und eine Europäische Krankenversicherungskarte hast, sollte 

deine Europäische Krankenkasse allfällige Krankheits- und Unfallkosten in der Schweiz 

decken. Bitte kläre dies bei deiner Krankenversicherung. 

 

• Wenn du von ausserhalb Europas zu uns kommst, z.B. mit einem Schengen-Visum, bitten 

wir dich, direkt bei Dr. Walter GmbH die notwendige Versicherung abzuschliessen: 

Krankenversicherung für Schengen-Visum | provisit.com. Provisit Visum ist eine 

Krankenversicherung speziell für Reisende mit Schengen-Visum. sie ist garantiert 

behördlich anerkannt, ganz einfach abschliessbar und sehr günstig. Schliesse auch Unfall 

und Privathaftpflicht mit ein. Eine andere Versicherungslösung ist nur mit Zustimmung 

deines Schulleiters möglich. 

 

 

b) Für einen Aufenthalt in der Schweiz von mehr als 90 Tagen (z.B. mit Visum Typ "D") 

 

• Wenn du in Europa lebst und eine Europäische Krankenversicherungskarte hast, sollte 

deine Europäische Krankenkasse allfällige Krankheits- und Unfallkosten in der Schweiz 

decken. Kläre dies bei deiner Krankenversicherung ab. Ohne eine Europäische 

Krankenversicherungskarte müssen wir dich bei Swisscare versichern. 

 

• Wenn du von ausserhalb Europas zu uns kommst, z.B. mit einem Nationalen Visum Typ 

"D", werden wir dich bei Swisscare versichern. 

 

JMEM Wiler hat einen Kollektivvertrag mit Swisscare Switzerland Ltd. abgeschlossen, 

einer Krankenkasse für Studenten. Die Versicherungsdeckung von Swisscare ist von den 

Behörden akzeptiert und die Prämien sind im Vergleich zu einer normalen Schweizer 

Krankenkasse sehr günstig (CHF 86.00 pro Monat). 

 

  

https://www.provisit.com/de/provisit-visum


Die Deckung entspricht mindestens dem vorgeschriebenen Versicherungsschutz gemäss 

Krankenversicherungsgesetz: weltweite Deckung, Krankheit und Unfall, Mutterschaft, 

stationäre / ambulante Behandlung im Spital, Allgemeinmediziner oder Fachärzte, 

verschreibungspflichtige Medikamente, Rettung und Unterstützung rund um die Uhr. 

Zusätzlich ist auch bei Problemen im Ausland der medizinische Rücktransport in die 

Schweiz oder ins Heimatland versichert, genauso wie die Rückführung der sterblichen 

Überreste ins Heimatland.  

 

Der Selbstbehalt für diese Versicherung beträgt CHF 500. Dies bedeutet, dass die ersten 

CHF 500 an medizinische Kosten vom Studenten bezahlt werden müssen. Sobald diese 

Grenze erreicht ist, musst du nur noch 10 Prozent der zusätzlichen Kosten (maximal CHF 

700) bezahlen, der Rest wird vollständig von Swisscare erstattet. 

 

Kurz vor Schulbeginn wird dich unser Schulbüro bei Swisscare registrieren.  

Danach erhältst du per E-Mail eine Bestätigung, den Zugang zur "MySwisscare App" und 

die Rechnung für die Dauer deines Aufenthalts bei JMEM Wiler. Die monatliche Prämie 

beträgt CHF 86.00. Bitte bezahle deine Gesamtrechnung per Überweisung oder mit 

Kreditkarte.  

 

 

Falls du Fragen hast, bitte melde dich bei uns, wir stehen wir dir gerne zur Verfügung.  



Generelle Erklärungen zu den verschiedenen Versicherungen 

 

Krankenkasse: (obligatorisch) 

Was ist das? Diese Versicherung übernimmt die Kosten im Krankheitsfall, wie der Arztbesuch, 

Medikamente und auch allfällige Spitalkosten. (Hat meistens einen Selbstbehalt.) 

Wichtig: Vergewissere dich, dass diese Versicherung für die Schweiz, Europa und später auch 

für deinen Einsatz die Krankheitskosten übernimmt. 

 

 

Unfallversicherung: (obligatorisch) 

Was ist das? Diese Versicherungen übernimmt die Kosten, die durch einen Unfall verursacht 

wurden, wie der Arztbesuch, Medikamente und auch allfällige Spitalaufenthalte. 

Wichtig: 

• Vergewissere dich, dass die Versicherung in der Schweiz, in Europa und später auch für 

den Einsatz gültig ist. 

• Gewisse Versicherungen schliessen Sportarten wie Skifahren, Surfen... aus, was heisst, 

dass du bei einem Unfall in dem Bereich keine Deckung hättest! 

• Falls du vor dem Schulbeginn in einem Angestelltenverhältnis warst, prüfe ob du in deiner 

Krankenkasse für Unfall abgedeckt bist! 

 

 

Privat–Haftpflichtversicherung: (obligatorisch) 

Was ist das? Diese Versicherung wird häufig Versicherung für Drittpersonen genannt. Diese 

Versicherung bezahlt für Schäden, die unbeabsichtigt an anderen Personen oder ihrem Besitz 

verursacht wurden (z.B. Computer, Kamera, Personenschäden beim Velofahren, Skifahren, 

etc.) 

Wichtig: Diese Versicherung hat jeweils einen Selbstbehalt (z.B. CHF 200) und bezahlt erst ab 

dieser Summe Geld! 

 

Wenn du keine Haftpflichtversicherung hast, empfehlen wir dir, diese bei Dr. Walter abzu-

schliessen: www.protrip-world-haftpflicht.de 

 

 

Reise-Rücktransportversicherung: (nicht obligatorisch aber sehr stark 

empfohlen) 

Beispiel einer Reise-Rücktransportversicherung: 

 

 

 

Sehr 

wichtig 

 

Sehr 

wichtig 

 

 

 

 

Annullationskosten (Flug) Meist inbegriffen 

Kostenvorschuss rückbezahlbar Bis zu CHF 5'000 für ärztliche 

Behandlung 

Heimschaffung einer verstorbenen Person Am besten betraglich unbegrenzt aber 

mindestens CHF 20'000 

Medizinisch notwendige Heimreise, inkl. 

Sanitätsheimschaffung, Transportkosten, 

Heilungskosten 

Betraglich unbegrenzt wäre das Beste. 

Empfohlen mindestens CHF 10'000 

Besuchskosten nahestehender Angehöriger 2 nahestehende Personen bei 

Spitalaufenthalt: CHF 10'000 

Unterkunfts- und Verpflegungsmehrkosten Bis zu 7 Tagen, je nach Versicherer 



Meist wird diese Versicherung im Jahresabo abgeschlossen, aber es gibt auch Versicherer bei 

denen für eine vereinbarte Länge eine Versicherungs-Deckung abgeschlossen werden kann. 

 

Wo kann ich eine Reise-Rücktransportversicherung abschliessen? 

• Reiseversicherungen können bei dem Versicherer abgeschlossen werden, wo du auch die 

Privat- Haftpflichtversicherung hast. 

• Teilweise bieten Krankenkassen in der Zusatzversicherung dieselben Konditionen an und 

sind auch billiger! 

 

Wichtig: Wenn du die Versicherung abschliesst, frage speziell nach dem Transport nach 

Hause auch im Todesfall. Überprüfe auch die Höhe der finanziellen Deckung für einen 

Transport! 

 

Tipps für Schweizer: Wenn du TCS versichert bist, kannst du mit der Erweiterung ETI-Welt 

eine solche Versicherung abschliessen. Generell bieten verschiedene Versicherungsgesell-

schaften solche Reiseversicherungen an: Allianz, AXA, Vaudoise... oder eben die 

Krankenkasse. 

 

Rega: Viele Schweizer erkundigen sich, ob es reicht Rega-Gönner zu sein. Die Rega ist keine 

Versicherung, sondern eine Stiftung. Sie tun ihr Bestes, um in absehbarer Zeit Rettung vor Ort 

zu haben, machen aber auch keine internationalen Transporte von verstorbenen Personen. 

Sie sind auch nicht verpflichtet immer Hilfe anzubieten, speziell wenn es ausserhalb ihrer 

Möglichkeiten steht. Eine Versicherung hingegen muss, egal was es kostet und wie gross der 

Aufwand ist Hilfe anbieten! 

 

Tipps für Deutsche: Meist empfohlen ist ADAC, aber es können auch andere Versicherungs-

gesellschaften angefragt werden, wie eben auch Krankenkassen. Sehr gut ist auch PROTRIP 

der Dr. Walter GmbH: www.protrip.de 

 

Warum empfehlen wir ganz stark, eine solche Reise-Rücktransport-Versicherung abzu-

schliessen? 

Eine Heimschaffung im Not- oder sogar Todesfall kostet Unsummen von Geld und kann 

Personen oder deren Angehörige in den Ruin bringen. Besitzt man keine gute Versicherung, 

können unter Umständen dringende medizinische Massnahmen nicht durchgeführt werden, 

da niemand für den Transport bezahlen kann und dadurch können tragische Langzeitschä-

den entstehen! 

 

 

 

 

Letzte Anpassung: 24.01.2024 


